
 

 
 
 

Gemeinde 
Neunkirchen-Seelscheid 
 

 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zu der unten näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. 
Die Tagesordnung ist beigefügt. 
 

 
     Neunkirchen-Seelscheid, den 24.03.2022 

 
 
     Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
     (Nicole Berka) 
 
 
 
 
Gremium 
 

Rat der Gemeinde 
Wochentag 
 

Mittwoch 

Datum 
 

06.04.2022 

Uhrzeit 
 

18:00 Uhr 
Sitzungsort 

 
Aula Gesamtschule Neunkirchen, Rathausstr. 4, 53819 Neunkirchen 

 

Es wird darum gebeten, dass alle Ratsmitglieder und Gäste den Haupteingang der Aula der 
Gesamtschule nutzen. Dieser ist ab 17.30 Uhr geöffnet.  

Die Gemeindeverwaltung Neunkirchen-Seelscheid weist darauf hin, dass die 3G-Regel 
auch für die Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen gilt.  

Das bedeutet, dass bei kommunalen Gremiensitzungen sowohl die Gremienmitglieder selbst 
als auch die teilnehmende Öffentlichkeit entweder eine Immunisierung durch Genesung oder 
vollständige Impfung nachweisen müssen oder einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen 
müssen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Zudem ist ein amtliches Ausweisdokument 
mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.   

Personen, die einen entsprechenden Nachweis nicht erbringen, müssen leider von der 
Teilnahme ausgeschlossen werden. 

 
Aufgrund der aktuellen Hygienevorgaben in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
müssen sich Einwohner/innen, die an der Sitzung teilnehmen möchten, im Vorfeld 
anmelden. 
 
Die Anmeldung kann bis zum 04.04.2022 bei Herrn Marco Winnen erfolgen. 
Tel.: 02247 / 303 – 414 oder Email: marco.winnen@neunkirchen-seelscheid.de 



   

Tagesordnung 
 

zur Sitzung des Rates der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid am 06.04.2022. 
 
 

To.-
Punkt 

Beratungsgegenstand Bemerkung/ 
Beschlussvorlage 

 
 

Öffentlicher Teil 
 

 
1 
 

 
Anerkennung der Tagesordnung 
 

 
  
 

 
2 
 

 
Einwohnerfragestunde* 
 

 
  
 

 
3 
 

 
Einwendungen gegen die Niederschrift über die 
öffentliche Sitzung am 16.02.2022 
 

 
  
 

 
4 
 

 
Bericht über die Ausführung der in öffentlichen 
Sitzungen gefassten Beschlüsse 
 

 
BV/0006/20/6 
 

 
5 
 

 
Beschwerde gemäß § 24 der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW); hier: Querrinne zur 
Ableitung des Fahrbahnoberflächenwassers in der 
Straße Im Steegesgarten 
 

 
BV/0329/20 
 

 
6 
 

 
3. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der 
"Außerschulischen Betreuung 7-14 Uhr " in der 
Primarstufe der Schulen der Gemeinde Neunkirchen-
Seelscheid vom 15.12.2004 
 

 
BV/0344/20 
(wird nachgereicht) 

 
7 
 

 
11. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der 
"Offenen Ganztagsschule" in der Primarstufe der 
Schulen der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid vom 
15.12.2004 
 

 
BV/0343/20 
(wird nachgereicht) 

 
8 
 

 
7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 27 S "Dorf 
Seelscheid"; Satzungsbeschluss 
 

 
BV/0095/20/2 
 

 
9 
 

 
19. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
Zum Kisseltal "SO Seniorenwohnen und großflächiger 
Einzelhandel"; 
A) Ergebnis der Beteiligungsverfahren 
B) Änderungsbeschluss 
 

 
BV/1174/14/3 
 



   

 
10 
 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 86 N Zum 
Kisseltal" Sondergebiet Seniorenwohnen und 
großflächiger Einzelhandel"; Satzungsbeschluss 
 

 
BV/1173/14/3 
 

 
11 
 

 
18. Änderung des Flächennutzungsplanes für das 
"Sondergebiet Gästehäuser Eischeid-Süd" 
A) Ergebnis der Beteiligungsverfahren; Wiederholung 
der Offenlage 
B) Änderungsbeschluss 
 

 
BV/1000/14/3 
 

 
12 
 

 
Bebauungsplan Nr. 85 N "Gästehäuser Eischeid-Süd" 
A) Ergebnis der Beteiligungsverfahren; Wiederholung 
der Offenlage 
B) Satzungsbeschluss 
 

 
BV/1001/14/3 
 

 
13 
 

 
Schriftliche Anfragen 
 

 
  
 

 
14 
 

 
Mitteilungen 
 

 
  
 

 
14.1 
 

 
Regionale 2025-Altbau AK 
 

 
MT/0357/20 
 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 

 
15 
 

 
Einwendungen gegen die Niederschrift über die 
nichtöffentliche Sitzung am 16.02.2022 
 

 
  
 

 
16 
 

 
Bericht über die Ausführung der in nichtöffentlichen 
Sitzungen gefassten Beschlüsse 
 

 
BV/0007/20/6 
 

 
17 
 

 
Schriftliche Anfragen 
 

 
  
 

 
18 
 

 
Mitteilungen 
 

 
  
 

 
 
 
* Einwohnerfragestunde 

- Es sind nur Fragen zulässig, keine Abgabe von Erklärungen oder Stellungnahmen.  
- Die Fragen müssen sich auf Angelegenheiten der Gemeinde beziehen. 
- Jede/r Fragesteller/in ist berechtigt, eine Frage mit je einer Zusatzfrage zu stellen. 
- Die Fragestunde dauert bis zu einer halben Stunde. 

 


	BM_TEXT1
	Vorlage
	Tagesordnung

